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Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung 
des Beschlusses vom 17. Dezember 2020 über eine Änderung 
der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene 
(QFR-RL) 

Vom 16. Februar 2023 

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 16. Februar 2023 beschlossen, 
seinen Beschluss vom 17. Dezember 2020 über eine Änderung der Qualitätssicherungs-Richt-
linie Früh- und Reifgeborene (OFR-RL) wie folgt zu ändern: 

I. Ziffer I. Nummer 3 des Beschlusses wird wie folgt geändert: 

1. Buchstabe b wird wie folgt geändert: 

Buchstabe aa wird wie folgt gefasst: 

In Satz 2 werden die Wörter „einschließlich 2022 wird in Absatz 7 festgelegt“ durch die 
Wörter „einschließlich 2022 wird in Absatz 6 festgelegt“ ersetzt. 

2. Buchstabe f wird wie folgt gefasst: 

Die Absätze 7 und 8 werden die Absätze 6 und 7. 

II. Ziffer II. des Beschlusses wird wie folgt gefasst: 

1. Nummer I.2.2 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation der Einrichtung muss aus Personen 
bestehen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

1. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger oder  

2. Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit entsprechendem Hinweis auf den durchge-
führten Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“ 

erteilt wurde. Weitere Voraussetzung für den Einsatz von Personen nach Satz 1 ist, dass min-
destens 1260 Stunden in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung 
absolviert wurden und durch Vorlage geeigneter Nachweise belegt werden können. Dabei 
können sowohl Zeiten in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung 
während der praktischen Berufsausbildung als auch nach Abschluss der Berufsausbildung be-
rücksichtigt werden. 

Satz 2 gilt nicht für Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger, die ihre Ausbildung auf der Grundlage der Vorschriften des Krankenpfle-
gegesetzes abgeschlossen haben oder bis zum 31. Dezember 2024 noch abschließen werden. 

Abweichend von Satz 1 und 2 können Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner auch unabhän-
gig von ihrem Vertiefungseinsatz im Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation einge-
setzt werden, soweit sie eine 
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(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß 
der „DKG-Empfehlung zur Weiterbildung für Krankenpflegepersonen in der Intensiv-
pflege“ vom 11. Mai 1998 oder 

(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß 
der „DKG-Empfehlung zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege-
kräften für die pflegerischen Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, Pflege in der 
Onkologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011 oder  

(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhe-
siepflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung in den Fachge-
bieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrolo-
gie, Pflege in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anäs-
thesiepflege, Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ vom 29. Sep-
tember 2015 oder 

(d) zu Buchstaben a), b) oder c) gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher Re-
gelung 

abgeschlossen haben. Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der einzelnen landesrechtlichen Re-
gelungen jeweils schnellstmöglich eine Einschätzung ab und übermittelt die Ergebnisse dem 
G-BA.  Der G-BA veröffentlicht diese auf seiner Internetseite. 

Zudem ist der Einsatz von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Gesundheits- und 
Krankenpflegern im Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation zulässig, soweit diese 
eine Weiterbildung nach Satz 5 Buchstabe a), b), c) oder d) abgeschlossen haben und am Stich-
tag 19. September 2019 über mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbildungsabschluss 
in Vollzeit auf einer neonatologischen Intensivstation in der direkten Patientenversorgung, 
davon mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeitraum 1. Januar 2012 bis 19. September 
2019 auf einer neonatologischen Intensivstation in der direkten Patientenversorgung, verfü-
gen. Teilzeittätigkeit wird entsprechend anteilig angerechnet. 

Der Anteil der Pflegekräfte nach Satz 1 Nummer 2, mit einer Weiterbildung nach Satz 5 Buch-
stabe a), b), c) oder d) die einen anderen Vertiefungseinsatz als der „pädiatrischen Versor-
gung“ absolviert haben sowie der Anteil der Pflegekräfte nach Satz 8 darf insgesamt maximal 
15 Prozent (gemessen an Vollzeitäquivalenten) betragen.“ 

2. Nummer I.2.2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 40 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes (bezogen auf Voll-
zeitäquivalente) müssen Pflegekräfte gemäß Absatz 1 Satz 1 und 2 mit einer zusätzlich abge-
schlossenen Weiterbildung im Sinne von Absatz 1 Satz 5 Buchstabe a), b), c) oder d) sein. Auf 
die Quote des fachweitergebildeten Pflegedienstes nach Satz 1 können zudem angerechnet 
werden:  

a) Pflegekräfte gemäß Absatz 1 Satz 1 und 2, die sich in einer Weiterbildung „Pädiatri-
sche Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß Absatz 1 Satz 5 Buchstabe c) befinden, 
können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des Perinatalzentrums angerechnet werden, 
bei dem sie tatsächlich tätig sind, 

b) letztmalig dauerhaft Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfleger, die am Stichtag 1. Januar 2017 folgende Vorausset-
zungen erfüllen: 

- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf 
einer neonatologischen Intensivstation in der direkten Patientenversorgung - 
Teilzeittätigkeit wird entsprechend anteilig angerechnet - und  



 

Änd
eru

ng
sb

es
ch

lus
s 

3 

- mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeitraum 1. Januar 2010 bis 1. Januar 
2017 auf einer neonatologischen Intensivstation in der direkten Patientenver-
sorgung.“ 

3. Nummer I.2.2 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) In jeder Schicht soll mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder ein 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger mit einer Weiterbildung nach Absatz 1 Satz 5 Buch-
stabe a), b), c) oder d) eingesetzt werden.“ 

4. Nummer I.2.2 Absatz 5 und 6 werden wie folgt geändert: 

Die Wörter „ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder eine Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin“ werden jeweils durch die Wörter „eine Person nach Ab-
satz 1“ ersetzt. 

5. Nummer I.2.2 Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „(Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger – unabhängig von Fachweiterbildung bzw. spezieller Erfah-
rung)“ werden durch die Wörter „nach Absatz 1“ ersetzt. 

6. Nummer I.2.2 Absatz 11 wird wie folgt gefasst: 

„(11) Die Stationsleiterin oder der Stationsleiter der Intensivstation hat  

1. eine Weiterbildung im Bereich „Leitung einer Station/eines Bereiches“ gemäß der 
Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 28. November 2017 (in der 
Fassung vom 17. September 2018) oder  

2. eine entsprechende Hochschulqualifikation oder  

3. eine entsprechende Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung  

sowie ab 1. Januar 2029 eine Weiterbildung gemäß Absatz 1 Satz 5 Buchstabe a), b), c) 
oder d) 

nachzuweisen. Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der jeweiligen landesrechtlichen Regelung 
sowie der Hochschulqualifikation im Sinne von Satz 1 Nummer 2 eine Einschätzung ab und 
übermittelt die Ergebnisse dem G-BA, der diese auf seinen Internetseiten veröffentlicht.“ 

7. Nummer II.2.2 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

„(1) Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation der Einrichtung muss aus Per-
sonen bestehen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung  

1. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinn oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger oder  

2. Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit entsprechendem Hinweis auf den durchge-
führten Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“ 

erteilt wurde. Weitere Voraussetzung für Personen nach Satz 1 ist, dass mindestens 1260 
Stunden in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung absolviert wur-
den und durch Vorlage geeigneter Nachweise belegt werden können. Dabei können sowohl 
Zeiten in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung während der 
praktischen Berufsausbildung als auch nach Abschluss der Berufsausbildung berücksichtigt 
werden. 

Satz 2 gilt nicht für Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger, die ihre Ausbildung auf der Grundlage der Vorschriften des Krankenpfle-
gegesetzes abgeschlossen haben oder bis zum 31. Dezember 2024 noch abschließen werden. 
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Abweichend von Satz 1 und 2 können Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner auch unabhän-
gig von ihrem Vertiefungseinsatz im Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation einge-
setzt werden, soweit sie eine 

(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß 
der „DKG-Empfehlung zur Weiterbildung für Krankenpflegepersonen in der Intensiv-
pflege“ vom 11. Mai 1998 oder 

(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß 
der „DKG-Empfehlung zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege-
kräften für die pflegerischen Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, Pflege in der 
Onkologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011 oder  

(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhe-
siepflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung in den Fachge-
bieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrolo-
gie, Pflege in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anäs-
thesiepflege, Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ vom 29. Sep-
tember 2015 oder  

(d) zu a), b) oder c) gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung  

abgeschlossen haben. Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der einzelnen landesrechtlichen Re-
gelungen jeweils schnellstmöglich eine Einschätzung ab und übermittelt die Ergebnisse dem 
G-BA. Der G-BA veröffentlicht diese auf seiner Internetseite. 

Zudem ist der Einsatz von Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Gesundheits- und 
Krankenpflegern im Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation zulässig, soweit diese 
eine Weiterbildung nach Satz 5 Buchstabe a), b), c) oder d) abgeschlossen haben und am Stich-
tag 19. September 2019 über mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbildungsabschluss 
in Vollzeit auf einer neonatologischen Intensivstation in der direkten Patientenversorgung, 
davon mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeitraum 1. Januar 2012 bis 19. September 
2019 auf einer neonatologischen Intensivstation in der direkten Patientenversorgung, verfü-
gen. Teilzeittätigkeit wird entsprechend angerechnet. 

Der Anteil der Pflegekräfte nach Satz 1 Nummer 2, mit einer Weiterbildung nach Satz 5 Buch-
stabe a), b), c) oder d), die einen anderen Vertiefungseinsatz als der „pädiatrischen Versor-
gung“ absolviert haben sowie der Anteil der Pflegekräfte nach Satz 8 darf insgesamt maximal 
15 Prozent (gemessen an Vollzeitäquivalenten) betragen.“ 

8. Nummer II.2.2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) 30 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegedienstes (bezogen auf Voll-
zeitäquivalente) müssen Pflegekräfte gemäß Absatz 1 Satz 1 und 2 mit einer zusätzlich abge-
schlossenen Weiterbildung im Sinne von Absatz 1 Satz 5 Buchstabe a), b), c) oder d) sein. Auf 
die Quote des fachweitergebildeten Pflegedienstes nach Satz 1 können zudem angerechnet 
werden: 

a) Pflegekräfte gemäß Absatz 1 Satz 1 und 2, die sich in einer Weiterbildung „Pädiatrische 
Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß Absatz 1 Satz 5 befinden, können mit dem Faktor 
0,5 auf die Quote des Perinatalzentrums angerechnet werden, bei dem sie tatsächlich tätig 
sind, 

b) letztmalig dauerhaft Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger, die am Stichtag 1. Januar 2017 folgende Voraussetzungen er-
füllen: 

- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf einer 
neonatologischen Intensivstation in der direkten Patientenversorgung - Teilzeittätig-
keit wird entsprechend anteilig angerechnet - und  
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- mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeitraum 1. Januar 2010 bis 1. Januar 2017 
auf einer neonatologischen Intensivstation in der direkten Patientenversorgung.“ 

9. Nummer II.2.2 Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

„(4) In jeder Schicht soll mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder 
ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger mit einer Weiterbildung nach Absatz 1 Satz 5 
Buchstabe a), b), c) oder d) eingesetzt werden.“ 

10. Nummer II.2.2 Absatz 5 und 6 werden wie folgt geändert: 

Die Wörter „ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder eine Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin“ werden jeweils durch die Wörter „eine Person nach Ab-
satz 1“ ersetzt. 

11. Nummer II.2.2 Absatz 10 wird wie folgt geändert: 

Die Wörter „(Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger – unabhängig von Fachweiterbildung bzw. spezieller Erfah-
rung)“ werden durch die Wörter „nach Absatz 1“ ersetzt. 

12. Nummer II.2.2 Absatz 11 wird wie folgt gefasst: 

„(11) Die Stationsleiterin oder der Stationsleiter der Intensivstation hat  

1. eine Weiterbildung im Bereich „Leitung einer Station/eines Bereiches“ gemäß der 
Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 28. November 2017 (in der 
Fassung vom 17. September 2018) oder  

2. eine entsprechende Hochschulqualifikation oder  

3. eine entsprechende Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung  

sowie ab 1. Januar 2029 eine Weiterbildung gemäß Absatz 1 Satz 5 Buchstabe a), b), 
c) oder d)  

nachzuweisen. Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der jeweiligen landesrechtlichen Regelung 
sowie der Hochschulqualifikation im Sinne von Satz 1 Nummer 2 eine Einschätzung ab und 
übermittelt die Ergebnisse dem G-BA, der diese auf seinen Internetseiten veröffentlicht.“ 

13. Nummer III.1.6 wird wie folgt gefasst: 

„III.1.6 Die Pflege der Frühgeborenen und kranken Neugeborenen erfolgt durch Personen, de-
nen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

1. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger oder  

2. Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit entsprechendem Hinweis auf den durchge-
führten Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“ 

erteilt wurde. Weitere Voraussetzung für Personen nach Satz 1 ist, dass mindestens 1260 
Stunden in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung absolviert wur-
den und durch Vorlage geeigneter Nachweise belegt werden können. Dabei können sowohl 
Zeiten in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung während der 
praktischen Berufsausbildung als auch nach Abschluss der Berufsausbildung berücksichtigt 
werden. 

Satz 2 gilt nicht für Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger, die ihre Ausbildung auf der Grundlage der Vorschriften des Krankenpfle-
gegesetzes abgeschlossen haben oder bis zum 31. Dezember 2024 noch abschließen werden. 
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Abweichend von Satz 1 und 2 können Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner auch unabhän-
gig von ihrem Vertiefungseinsatz im Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation einge-
setzt werden, soweit sie eine 

(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß 
der „DKG-Empfehlung zur Weiterbildung für Krankenpflegepersonen in der Intensiv-
pflege“ vom 11. Mai 1998 oder 

(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß 
der „DKG-Empfehlung zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflege-
kräften für die pflegerischen Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, Pflege in der 
Onkologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011 oder  

(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhe-
siepflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung in den Fachge-
bieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrolo-
gie, Pflege in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anäs-
thesiepflege, Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ vom 29. Sep-
tember 2015 oder  

(d) zu a), b) oder c) gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung  

abgeschlossen haben. Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der einzelnen landesrechtlichen Re-
gelungen jeweils schnellstmöglich eine Einschätzung ab und übermittelt die Ergebnisse dem 
G-BA. Der G-BA veröffentlicht diese auf seiner Internetseite.“ 

 



 

Änd
eru

ng
sb

es
ch

lus
s 

 

III. Ziffer III. des Beschlusses wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

„I.2.2 Pflegerische Versorgung 

I.2.2.1 Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation besteht aus rechnerisch …….…...Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger erteilt wurde (Vollzeitäqui-
valente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen), die ihre Ausbildung auf der Grundlage der Vorschriften des Pflegeberufege-
setzes abgeschlossen haben und die mindestens 1260 Stunden in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung 
absolviert haben und dies durch die Vorlage geeigneter Nachweise belegen können. Dabei können sowohl Zeiten in der direkten ne-
onatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung während der praktischen Berufsausbildung als auch nach Abschluss der Berufsaus-
bildung berücksichtigt werden. 

I.2.2.2 Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation besteht aus rechnerisch …….…...Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit entsprechenden Hinweis auf den durchgeführten Vertiefungseinsatz „pä-
diatrische Versorgung“ erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) und die mindestens 1260 
Stunden in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung absolviert haben und dies durch die Vorlage geeigneter 
Nachweise belegen können. Dabei können sowohl Zeiten in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung während 
der praktischen Berufsausbildung als auch nach Abschluss der Berufsausbildung berücksichtigt werden. 

I.2.2.3 Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation besteht aus rechnerisch …….…...Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger erteilt wurde (Vollzeitäqui-
valente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen), die ihre Ausbildung auf der Grundlage der Vorschriften des Krankenpflege-
gesetzes abgeschlossen haben oder bis zum 31. Dezember 2024 noch abschließen werden. 

I.2.2.4 Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation besteht aus rechnerisch …….…...Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann ohne Hinweis auf den durchgeführten Vertiefungseinsatz „pädiatrische Ver-
sorgung“ erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) und die eine  

a) Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der DKG-Empfehlung zur Weiterbildung 
für Krankenpflegepersonen in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder  
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b) Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der DKG-Empfehlung zur Weiterbildung 
von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflegekräften für die pflegerischen Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, Pflege 
in der Onkologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011) oder  

c) eine Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß der DKG-Empfeh-
lung zur pflegerischen Weiterbildung in den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der 
Nephrologie, Pflege in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Psy-
chiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ vom 29. September 2015) oder  

d) eine gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung abgeschlossen haben. 

I.2.2.5  

 

Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation besteht aus rechnerisch …….…... Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Krankenpfleger erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das 
heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) und die eine  

a) Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der DKG-Empfehlung zur Weiterbildung 
für Krankenpflegepersonen in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder  

b) Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der DKG-Empfehlung zur Weiterbildung 
von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflegekräften für die pflegerischen Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, Pflege 
in der Onkologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011) oder  

c) Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß der DKG-Empfehlung 
zur pflegerischen Weiterbildung in den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Ne-
phrologie, Pflege in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Psychi-
atrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ vom 29. September 2015) oder  

d) gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung abgeschlossen haben  

und die am Stichtag 19. September 2019 folgende Voraussetzungen erfüllen: 

- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf einer neonatologischen Intensivstation in der direkten 
Patientenversorgung – Teilzeittätigkeit wird entsprechend anteilig angerechnet – und 

- mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeitraum 1. Januar 2012 bis 19. September 2019 auf einer neonatologischen Intensivstation 
in der direkten Patientenversorgung. 

Hinweis: Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der einzelnen landesrechtlichen Regelungen jeweils eine Einschätzung ab. 
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 Hinweis: Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der Empfehlung der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft („DKG-Empfehlung zur Weiterbildung für Krankenpflegepersonen in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder 
„DKG-Empfehlung zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflegekräften für die pflegerischen Fachgebiete Intensiv-
pflege, Funktionsdienste, Pflege in der Onkologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011) oder „Pädiatrische Inten-
siv- und Anästhesiepflege“ gemäß der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft („DKG-Empfehlung zur pflegerischen Wei-
terbildung in den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrologie, Pflege in der On-
kologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und Psy-
chotherapie“ vom 29. September 2015) oder einer von der DKG als gleichwertig eingeschätzten landesrechtlichen Regelung. 

I.2.2.6 Der Anteil der Personen im Pflegedienst nach Nummer I.2.2.4 und I.2.2.5 beträgt insgesamt: …… % 

 Hinweis: Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente zu berechnen. Der Anteil dieser Pflegekräfte darf insgesamt maximal 
15 % betragen. 

I.2.2.7 Rechnerisch ……….. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (Vollzeitäquivalente, 
das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) verfügen über eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten 
„Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach landes-
rechtlicher Regelung.  

  

I.2.2.8 Rechnerisch ……….. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (Vollzeitäquivalente, das 
heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) befinden sich in einer Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische In-
tensiv- und Anästhesiepflege“  . 
 

 Hinweis: Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die sich in einer Weiterbildung 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des Perinatalzentrums angerechnet 
werden, bei dem sie tätig sind.  
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I.2.2.9 Der Anteil der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger mit 
einer abgeschlossenen Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pä-
diatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher Re-
gelung beträgt: 

 
 

…… % 

 Hinweis: Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente zu berechnen. 

I.2.2.10 Der Anteil der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die 
sich in einer Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ be-
finden, beträgt: 
 

 
 

…… % 

 Hinweis: Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die sich in einer Weiterbildung 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des Perinatalzentrums angerechnet 
werden, bei dem sie tätig sind. Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente zu berechnen. 

I.2.2.11 Rechnerisch ……….. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (Vollzeitäquivalente, 
das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) verfügen nicht über eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fach-
gebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung 
nach landesrechtlicher Regelung, aber erfüllen am Stichtag 1. Januar 2017 folgende Voraussetzungen:  

- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf einer neonatologischen Intensivstation in der direkten 
Patientenversorgung - Teilzeittätigkeit wird entsprechend anteilig angerechnet - und 

- mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeitraum 1. Januar 2010 bis 1. Januar 2017 auf einer neonatologischen Intensivstation in 
der direkten Patientenversorgung. 

 
I.2.2.12 Der Anteil der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die 

nicht über eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ 
oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach landesrecht-
licher Regelung verfügen, aber bis zum Stichtag 1. Januar 2017 folgende Voraussetzungen erfüllen: …… % 
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- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf einer neonatologischen Inten-
sivstation in der direkten Patientenversorgung - Teilzeittätigkeit wird entsprechend anteilig angerechnet - 
und 

- mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeitraum 1. Januar 2010 bis 1. Januar 2017 auf einer neonatologi-
schen Intensivstation in der direkten Patientenversorgung 

beträgt: 
 Hinweis: Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente zu berechnen. 

I.2.2.13 Rechnerisch….. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger (Vollzeitäquivalente, das heißt Summe 
aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) verfügen über eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische 
Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher 
Regelung. 

I.2.2.14 Der Anteil der Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger mit einer abge-
schlossenen Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische 
Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung be-
trägt: 

…… % 
 

I.2.2.15 Rechnerisch…..Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann erteilt wurde 
(Vollzeitäquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versor-
gung“, verfügen über eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädi-
atrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung. 

I.2.2.16 Der Anteil der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische 
Versorgung“ und mit einer abgeschlossenen Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische 
Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung 
nach landesrechtlicher Regelung beträgt: 

…… % 

 



 

Änd
eru

ng
sb

es
ch

lus
s 

12 

I.2.2.17 Rechnerisch…..Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflege-
fachmann erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) mit ausgewie-
senem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, befinden sich in einer Weiterbildung in dem pflegeri-
schen Fachgebiet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ . 

 

Hinweis: Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefach-
mann erteilt wurde mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in einer Weiter-
bildung „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des 
Perinatalzentrums angerechnet werden, bei dem sie tätig sind.   

I.2.2.18 
Der Anteil an Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefach-
mann erteilt wurde mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in einer Weiter-
bildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, beträgt: 

Hinweis: Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefach-
mann erteilt wurde mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in einer Wei-
terbildung „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote 
des Perinatalzentrums angerechnet werden, bei dem sie tätig sind. 

 
 

…… % 

I.2.2.19 Die Summe aus den Nummern I.2.2. 9, I.2.2.12 und I.2.2.16 und dem halben Wert aus Nummer I.2.2.10 und 
Nummer I.2.2.18 beträgt mindestens 40 %: 

 ja  nein 

I.2.2.20 In jeder Schicht wird mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder ein Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger mit Weiterbildung nach Nummer I.2.2.7 eingesetzt: 

 ja  nein 

 Hinweis: In jeder Schicht soll mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger  mit Weiterbildung nach Nummer I.2.2.7 eingesetzt werden. 

I.2.2.21 Auf der neonatologischen Intensivstation ist jederzeit mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin oder ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger gemäß Nummer I.2.2.1 oder I.2.2.3 oder eine Pflegefach-
frau oder ein Pflegefachmann gemäß Nummer I.2.2.2 oder 2.2.4 oder eine Gesundheits- und Krankenpflegerin 

 ja  nein 
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oder ein Gesundheits- und Krankenpfleger gemäß Nummer I.2.2.5 je intensivtherapiepflichtigem Frühgebore-
nen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g verfügbar: 

I.2.2.22 Auf der neonatologischen Intensivstation ist jederzeit mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rin oder ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger gemäß Nummer I.2.2.1 oder I.2.2.3 oder eine Pflegefach-
frau oder ein Pflegefachmann gemäß Nummer I.2.2.2 oder I.2.2.4 oder eine Gesundheits- und Krankenpflegerin 
oder ein Gesundheits- und Krankenpfleger gemäß I.2.2.5 je zwei intensivüberwachungspflichtigen Frühgebore-
nen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g verfügbar:  

 ja  nein 

I.2.2.23 Im vergangenen Kalenderjahr waren die Mindestanforderungen gemäß Nummer I.2.2 Absatz 5 und Absatz 6 der 
Anlage 2 immer zu mindestens 90 % der Schichten erfüllt:  

 ja  nein 

 Die Anzahl aller Schichten betrug im vergangenen Kalenderjahr mit intensivtherapiepflichtigen und/oder inten-
sivüberwachungspflichtigen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g auf der neonatologischen In-
tensivstation: ____ Schichten 

 Die Anzahl der Schichten, in denen die Vorgaben nach Nummer I.2.2.21 und/oder I.2.2.22 erfüllt wurden, betrug 
im vergangenen Kalenderjahr: ____ Schichten 

 Hinweis: Dieses Kriterium ist nur für die Erfassungsjahre 2020 bis 2022 gültig. 

I.2.2.24 Im vergangenen Kalenderjahr waren die Mindestanforderungen gemäß Nummer I.2.2 Absatz 5 und Absatz 6 der 
Anlage 2 immer zu mindestens 95 % der Schichten erfüllt: 

 ja  nein 

 Die Anzahl aller Schichten betrug im vergangenen Kalenderjahr mit intensivtherapiepflichtigen und/oder inten-
sivüberwachungspflichtigen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g auf der neonatologischen In-
tensivstation: ____ Schichten 

 Die Anzahl der Schichten, in denen die Vorgaben nach Nummer I.2.2.21 und/oder I.2.2.22 erfüllt wurden, betrug 
im vergangenen Kalenderjahr: ____ Schichten 
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 Hinweis: Dieses Kriterium ist nur für das Erfassungsjahr 2023 gültig. 

I.2.2.25 Wie oft erfolgte im vergangenen Kalenderjahr eine Abweichung von den Anforderungen gemäß § 12 Absatz 1 
Satz 2? ____ Häufigkeit 

I.2.2.26 Lagen im vergangenen Kalenderjahr Voraussetzungen für den Ausnahmetatbestand mehr als 15% krankheits-
bedingten Ausfall des in der jeweiligen Schicht mindestens vorzuhaltenden Personals vor?  ja  nein 

 
 

Wenn ja: 

____ Häufigkeit 

I.2.2.27 Lagen im vergangenen Kalenderjahr Voraussetzungen für den Ausnahmetatbestand unvorhergesehener Zugang 
von mehr als zwei Frühgeborenen unter 1500 g Geburtsgewicht innerhalb einer Schicht vor? 

  ja  nein 

 
 

Wenn ja: 

____ Häufigkeit 

I.2.2.28 Für alle weiteren Patientinnen und Patienten auf der neonatologischen Intensivstation setzt das Perinatalzent-
rum qualifiziertes Personal nach Nummer I.2.2.1 bis I.2.2.5 in ausreichender Zahl ein.  ja  nein 

I.2.2.29 Es findet ein Personalmanagementkonzept Anwendung:  ja  nein 

 Für die Versorgung dieser weiteren intensivtherapiepflichtigen Patienten wird im Personalmanagementkonzept 
folgender Planungsschlüssel zu Grunde gelegt: 1: ____ 

 Für die Versorgung dieser weiteren intensivüberwachungspflichtigen Patienten wird im Personalmanagement-
konzept folgender Planungsschlüssel zu Grunde gelegt: 1: ____ 
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 Für die Versorgung der übrigen Patienten auf der neonatologischen Intensivstation wird im Personalmanage-
mentkonzept folgender Planungsschlüssel zu Grunde gelegt: 1: ____ 

I.2.2.30 Die Stationsleiterin oder der Stationsleiter der Intensivstation hat eine Weiterbildung im Bereich „Leitung ei-
ner Station/eines Bereiches“ gemäß der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 28. Novem-
ber 2017 (in der Fassung vom 17. September 2018) oder eine vergleichbare Hochschulqualifikation oder einer 
gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung, sowie ab 1. Januar 2024 eine Weiterbildung im 
pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ ge-
mäß Anlage 2 Nummer I.2.2. Absatz 1 Satz 5 absolviert.   ja  nein 

I.2.2.31 Hat das Perinatalzentrum dem G-BA mitgeteilt, dass es nach dem 1. Januar 2017 die Anforderungen an die 
pflegerische Versorgung gemäß Anlage 2  Nummer I.2.2 nicht erfüllt?  ja  nein 

 Wenn ja, dann: 

Nimmt das Perinatalzentrum auf Landesebene an einem gesonderten klärenden Dialog zu seiner Personalsitu-
ation mit der Landesarbeitsgemeinschaft gemäß § 5 DeQS-RL (LAG) teil?  ja 

 
nein“ 

 

2. Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„II.2.2 Pflegerische Versorgung  

II.2.2.1 Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation besteht aus rechnerisch …….…... Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger erteilt wurde (Vollzeit-
äquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) die ihre Ausbildung auf der Grundlage der Vorschriften des Pflegebe-
rufegesetzes abgeschlossen haben und die mindestens 1260 Stunden in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutver-
sorgung absolviert haben und dies durch die Vorlage geeigneter Nachweise belegen können. Dabei können sowohl Zeiten in der di-
rekten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung während der praktischen Berufsausbildung als auch nach Abschluss der 
Berufsausbildung berücksichtigt werden. 
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II.2.2.2 Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation besteht aus rechnerisch …….…...Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit entsprechenden Hinweis auf den durchgeführten Vertiefungseinsatz „pä-
diatrische Versorgung“ erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) und die mindestens 1260 
Stunden in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung absolviert haben und dies durch die Vorlage geeigneter 
Nachweise belegen können. Dabei können sowohl Zeiten in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung wäh-
rend der praktischen Berufsausbildung als auch nach Abschluss der Berufsausbildung berücksichtigt werden. 

 

II.2.2.3 Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation besteht aus rechnerisch …….…...Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der 
Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger erteilt wurde (Vollzeit-
äquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen), die ihre Ausbildung auf der Grundlage der Vorschriften des Kranken-
pflegegesetzes abgeschlossen haben oder bis zum 31. Dezember 2024 noch abschließen werden. 

II.2.2.4 Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation besteht aus rechnerisch …….…...Personen, denen die Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann ohne Hinweis auf den durchgeführten Vertiefungseinsatz „pädiatrische 
Versorgung“ erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) und die eine  

a) Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der DKG-Empfehlung zur Weiterbil-
dung für Krankenpflegepersonen in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder  

b) Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der DKG-Empfehlung zur Weiterbil-
dung von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflegekräften für die pflegerischen Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, 
Pflege in der Onkologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011) oder  

c) eine Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß der DKG-Empfeh-
lung zur pflegerischen Weiterbildung in den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in 
der Nephrologie, Pflege in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der 
Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ vom 29. September 2015) oder  

d) eine gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung abgeschlossen haben. 

II.2.2.5  

 

Der Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation besteht aus rechnerisch …….…... Personen, denen die Erlaubnis zum Führen 
der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpflegerin oder Gesundheits- und Krankenpfleger erteilt wurde (Vollzeitäquiva-
lente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen und die eine  
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a) Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der DKG-Empfehlung zur Weiterbil-
dung für Krankenpflegepersonen in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder  

b) Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der DKG -Empfehlung zur Weiterbil-
dung von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflegekräften für die pflegerischen Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, 
Pflege in der Onkologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011) oder  

c) Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß der DKG-Empfehlung 
zur pflegerischen Weiterbildung in den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der 
Nephrologie, Pflege in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der 
Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ vom 29. September 2015) oder  

d) gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung abgeschlossen haben 

und die am Stichtag 19. September 2019 folgende Voraussetzungen erfüllen: 

- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf einer neonatologischen Intensivstation in der direk-
ten Patientenversorgung – Teilzeittätigkeit wird entsprechend anteilig angerechnet – und 

- mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeitraum 1. Januar 2012 bis 19. September 2019 auf einer neonatologischen Intensivsta-
tion in der direkten Patientenversorgung. 

Hinweis: Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der einzelnen landesrechtlichen Regelungen jeweils eine Einschätzung ab. 

 Hinweis: Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der Empfehlung der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft („DKG-Empfehlung zur Weiterbildung für Krankenpflegepersonen in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder 
„DKG-Empfehlung zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflegekräften für die pflegerischen Fachgebiete Inten-
sivpflege, Funktionsdienste, Pflege in der Onkologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011) oder „Pädiatrische In-
tensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft („DKG-Empfehlung zur pflegerischen 
Weiterbildung in den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrologie, Pflege in der 
Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie“ vom 29. September 2015) oder einer von der DKG als gleichwertig eingeschätzten landesrechtlichen Regelung. 

II.2.2.6 Der Anteil der Personen im Pflegedienst nach Nummer II.2.2.4 und II.2.2.5  

beträgt insgesamt: 
…… % 

 Hinweis: Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente zu berechnen. Der Anteil dieser Pflegekräfte darf insgesamt maximal 
15 % betragen, 
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II.2.2.7 Rechnerisch ……….. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (Vollzeitäquivalente, 
das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) verfügen über eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebie-
ten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach 
landesrechtlicher Regelung. 

II.2.2.8 Rechnerisch ……….. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (Vollzeitäquivalente, 
das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) befinden sich in einer Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische 
Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“. 

  
Hinweis: Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die sich in einer Weiterbildung 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des Perinatalzentrums angerechnet 
werden, bei dem sie tätig sind.  

II.2.2.9 Der Anteil der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger mit ei-
ner abgeschlossenen Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädi-
atrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen landesrechtlichen Regelung beträgt: …… % 

  
Hinweis: Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente zu berechnen. 

II.2.2.10 Der Anteil der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die sich 
in einer Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- 
und Anästhesiepflege“ befinden, beträgt:  …… % 

  
Hinweis: Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die sich in einer Weiterbildung 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß Nummer 2.2.7 befinden, können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des Perina-
talzentrums angerechnet werden, bei dem sie tätig sind. Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente zu berechnen. 
 

II.2.2.11 Rechnerisch ……….. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (Vollzeitäquivalente, 
das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) verfügen nicht über eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fach-
gebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung 
nach landesrechtlicher Regelung, aber erfüllen am Stichtag 1. Januar 2017 folgende Voraussetzungen:  
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- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf einer neonatologischen Intensivstation in der direk-
ten Patientenversorgung – Teilzeittätigkeit wird entsprechend anteilig angerechnet – und 

mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeitraum 1. Januar 2010 bis 1. Januar 2017 auf einer neonatologischen Intensivstation in der 
direkten Patientenversorgung. 

II.2.2.12 Der Anteil der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die 
nicht über eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ 
oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtli-
cher Regelung verfügen, aber bis zum Stichtag 1. Januar 2017 folgende Voraussetzungen erfüllen: 

- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf einer neonatologischen Inten-
sivstation in der direkten Patientenversorgung – Teilzeittätigkeit wird entsprechend anteilig angerechnet – und 

- mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeitraum 1. Januar 2010 bis 1. Januar 2017 auf einer neonatologi-
schen Intensivstation in der direkten Patientenversorgung 

beträgt: …… % 

 Hinweis: Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente zu berechnen. 
 

II.2.2.13 Rechnerisch….. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger (Vollzeitäquivalente, das heißt 
Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) verfügen über eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädi-
atrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder eine gleichwertige Weiterbildung nach landesrecht-
licher Regelung. 

II.2.2.14 Der Anteil der Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger mit einer abge-
schlossenen Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische 
Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung be-
trägt: …… % 

II.2.2.15 Rechnerisch…..Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann erteilt wurde 
(Vollzeitäquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versor-
gung“, verfügen über eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pä-
diatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung. 
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II.2.2.16 Der Anteil der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische 
Versorgung“ und mit einer abgeschlossenen Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische In-
tensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer gleichwertigen Weiterbildung nach 
landesrechtlicher Regelung beträgt: ……% 

II.2.2.17 Rechnerisch…..Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflege-
fachmann erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) mit ausgewiese-
nem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, befinden sich in einer Weiterbildung in dem pflegerischen 
Fachgebiet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ . 

 

Hinweis: Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann 
erteilt wurde mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in einer Weiterbildung 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des Perinatal-
zentrums angerechnet werden, bei dem sie tätig sind.   

II.2.2.18 
Der Anteil an Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefach-
mann erteilt wurde mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in einer Weiterbil-
dung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, beträgt: 

Hinweis: Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann 
erteilt wurde mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in einer Weiterbildung 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des Perinatal-
zentrums angerechnet werden, bei dem sie tätig sind.  

II.2.2.19 Die Summe aus den Nummern II.2.2.9, II.2.2.12 und II.2.2.16 und dem halben Wert aus Nummer II.2.2.10 und 
Nummer II.2.2.18 beträgt mindestens 30 %:  ja  nein 

II.2.2.20  In jeder Schicht wird mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder ein Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger mit Weiterbildung nach Nummer II.2.2.7 eingesetzt:  ja  nein 
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 Hinweis: In jeder Schicht soll mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder ein Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger mit Weiterbildung nach Nummer II.2.2.7 eingesetzt werden. 

II.2.2.21 Auf der neonatologischen Intensivstation ist jederzeit mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger gemäß Nummer II.2.2.1 oder II.2.2.3 oder eine Pflege-
fachfrau oder ein Pflegefachmann gemäß Nummer II.2.2.2 oder II.2.2.4 oder eine Gesundheits- und Kranken-
pflegerin oder ein Gesundheits- und Krankenpfleger gemäß Nummer II.2.2.5 je intensivtherapiepflichtigem 
Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g verfügbar:  ja  nein 

II.2.2.22 Auf der neonatologischen Intensivstation ist jederzeit mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerin oder ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger gemäß Nummer II.2.2.1 oder II.2.2.3 oder eine Pflege-
fachfrau oder ein Pflegefachmann gemäß Nummer II.2.2.2 oder II.2.2.4 oder eine Gesundheits- und Kranken-
pflegerin oder ein Gesundheits- und Krankenpfleger gemäß II.2.2.5 je zwei intensivüberwachungspflichtigen 
Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g verfügbar:  ja  nein 

II.2.2.23 Im vergangenen Kalenderjahr waren die Mindestanforderungen gemäß Nummer II.2.2 Absatz 5 und Absatz 6 
der Anlage 2 immer zu mindestens 90 % der Schichten erfüllt:  ja  nein 

 Die Anzahl aller Schichten betrug im vergangenen Kalenderjahr mit intensivtherapiepflichtigen und/oder in-
tensivüberwachungspflichtigen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g auf der neonatologischen 
Intensivstation: 

____Schichten 

 Die Anzahl der Schichten, in denen die Vorgaben nach Nummer II.2.2.21 und/oder II.2.2.22 wurden, betrug im 
vergangenen Kalenderjahr: 

____ Schichten 

 Hinweis: Dieses Kriterium ist nur für die Erfassungsjahre 2020 bis 2022 gültig 

II.2.2.24 Im vergangenen Kalenderjahr waren die Mindestanforderungen gemäß Nummer II.2.2 Absatz 5 und Absatz 6 
der Anlage 2 immer zu mindestens 95 % der Schichten erfüllt:  ja  nein 
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 Die Anzahl aller Schichten betrug im vergangenen Kalenderjahr mit intensivtherapiepflichtigen und/oder in-
tensivüberwachungspflichtigen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht < 1500 g auf der neonatologischen 
Intensivstation:  

____ Schichten 

 Die Anzahl der Schichten, in denen die Vorgaben nach Nummer II.2.2.21 und/oder II.2.2.22 erfüllt wurden, 
betrug im vergangenen Kalenderjahr: 

____ Schichten 

 Hinweis: Dieses Kriterium ist nur für das Erfassungsjahr 2023 gültig. 

II.2.2.25 Wie oft erfolgte im vergangenen Kalenderjahr eine Abweichung von den Anforderungen gemäß § 12 Absatz 1 
Satz 2? 

____ Häufigkeit 

II.2.2.26 Lagen im vergangenen Kalenderjahr Voraussetzungen für den Ausnahmetatbestand mehr als 15% krankheits-
bedingten Ausfall des in der jeweiligen Schicht mindestens vorzuhaltenden Personals vor?  ja  nein 

 
 

Wenn ja: 

____ Häufigkeit 

II.2.2.27 Lagen im vergangenen Kalenderjahr Voraussetzungen für den Ausnahmetatbestand unvorhergesehener Zu-
gang von mehr als zwei Frühgeborenen unter 1500 g Geburtsgewicht innerhalb einer Schicht vor? 

  ja  nein 

 
 

Wenn ja: 

____ Häufigkeit 

II.2.2.28 Für alle weiteren Patientinnen und Patienten auf der neonatologischen Intensivstation setzt das Perinatalzent-
rum qualifiziertes Personal nach Nummer II.2.2.1 bis II.2.2.5 in ausreichender Zahl ein.  ja  nein 

II.2.2.29 Es findet ein Personalmanagementkonzept Anwendung:  ja  nein 
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 Für die Versorgung dieser weiteren intensivtherapiepflichtigen Patienten wird im Personalmanagementkon-
zept folgender Planungsschlüssel zu Grunde gelegt: 

1: ____ 

 Für die Versorgung dieser weiteren intensivüberwachungspflichtigen Patienten wird im Personalmanagement-
konzept folgender Planungsschlüssel zu Grunde gelegt: 

1: ____ 

 Für die Versorgung der übrigen Patienten auf der neonatologischen Intensivstation wird im Personalmanage-
mentkonzept folgender Planungsschlüssel zu Grunde gelegt: 

1: ____ 

II.2.2.30 Die Stationsleiterin oder der Stationsleiter der Intensivstation hat eine Weiterbildung im Bereich „Leitung ei-
ner Station/eines Bereiches“ gemäß der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 28. No-
vember 2017 (in der Fassung vom 17. September 2018) oder eine vergleichbare Hochschulqualifikation oder 
einer gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung, sowie ab 1. Januar 2024 eine Weiterbil-
dung im pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesie-
pflege“ gemäß Anlage 2 Nummer II.2.2. Absatz 1 Satz 5 absolviert.  ja  nein 

II.2.2.31 Hat das Perinatalzentrum dem G-BA mitgeteilt, dass es nach dem 1. Januar 2017 die Anforderungen an die 
pflegerische Versorgung gemäß Anlage 2 Nummer II.2.2 nicht erfüllt?  ja  nein 

 Wenn ja, dann: 

Nimmt das Perinatalzentrum auf Landesebene an einem gesonderten klärenden Dialog zu seiner Personalsi-
tuation mit der Landesarbeitsgemeinschaft gemäß § 5 DeQS-RL (LAG) teil?  ja 

 
nein“ 

 

3. Nummer 4 wird wie folgt gefasst: 
„III.1.6 Die Pflege der Frühgeborenen und kranken Neugeborenen erfolgt durch Per-

sonen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung 

1. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kin-
derkrankenpfleger oder   ja  nein 
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2. Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit entsprechendem Hinweis auf 
den durchgeführten Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“ 

erteilt wurde. Weitere Voraussetzung für Personen nach Satz 1 ist, dass min-
destens 1260 Stunden in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen 
Akutversorgung absolviert wurden und durch Vorlage geeigneter Nachweise 
belegt werden können. Dabei können sowohl Zeiten in der direkten neonato-
logischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung während der praktischen Be-
rufsausbildung als auch nach Abschluss der Berufsausbildung berücksichtigt 
werden. 

Satz 2 gilt nicht für Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger, die ihre Ausbildung auf der Grundlage 
der Vorschriften des Krankenpflegegesetzes abgeschlossen haben oder bis 
zum 31. Dezember 2024 noch abschließen werden. 

Abweichend von Satz 1 und 2 können Pflegefachfrauen und Pflegefachmän-
ner auch unabhängig von ihrem Vertiefungseinsatz im Pflegedienst der ne-
onatologischen Intensivstation eingesetzt werden, soweit sie eine  

(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische In-
tensivpflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung zur Weiterbildung für 
Krankenpflegepersonen in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 o-
der 

(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische In-
tensivpflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung zur Weiterbildung von 
Gesundheits- und (Kinder-) Krankenpflegekräften für die pflegeri-
schen Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, Pflege in der On-
kologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011 oder  

(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische In-
tensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung zur pfle-
gerischen Weiterbildung in den Fachgebieten Pflege in der Endosko-
pie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrologie, Pflege 
in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- 
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und Anästhesiepflege, Pflege in der Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie“ vom 29. September 2015 oder  

(d) zu a), b) oder c) gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtli-
cher Regelung  

abgeschlossen haben. 

“ 

IV. Ziffer IV. des Beschlusses wird wie folgt gefasst: 

„Anlage 5  
der Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und Reifgeborene (QFR-RL):  

Musterformular/Dokumentationshilfe zur schichtbezogenen Dokumentation von Fallzahl und Personaleinsatz auf der NICU am Ende jeder 
Schicht 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Da-
tum 

Schich
t-Nr. 

Gemäß 
QFR-RL 
qualifi-
zierte 
Pflege-
perso-
nen ins-
gesamt1  

Anzahl Früh-
gebo-rene mit 
Geburts-ge-
wicht < 1500g 

Personaleinsatz für 
Frühgeborene mit  
Geburtsgewicht 
< 1500g2 

Personal-
schlüssel 
rechne-
risch er-
füllt3 

Ausnahme-
tatbestand 
aufgetre-
ten?4 

Personalschlüs-
sel gemäß QFR-
RL erfüllt bzgl. 
der Frühgebore-
nen mit  
Geburtsgewicht 
< 1500g 5 

Anzahl weiterer Patientinnen 
und Patienten versorgt durch 
die Pflegepersonen  

IT 
(1:1) 

IÜ 
(1:2) 

Nach 
QFR-RL 
rechne-
risch be-
nötigte 
Pflege-
personen 

Tat-
säch-
lich 
einge-
setzte 
Pflege-
perso-
nen 

Ja / Nein Nein / 1 / 2 Ja / Nein IT IÜ An-
dere 

Tat-
säch-
lich 
einge-
setzte 
Pflege
-per-
so-
nen6 
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01.01
. 
2021 

1             

 2             
 […]             
02.01
.2021 

1             

1 Anzahl der Pflegepersonen, die am Ende der Schicht für die Versorgung der in der Spalte 5 und Spalte 9 angegebenen Kinder eingesetzt sind. 
Wenn sich mehrere Pflegepersonen die gesamte Schicht teilen und nacheinander in der pflegerischen Versorgung tätig sind, werden diese als eine 
Pflegeperson gezählt. 
2 Sofern zutreffend sind die Angaben mit maximal einer Nachkommastelle anzugeben. Als Nachkommastelle sind dabei nur 0 oder 5 möglich. 
3 Bezogen auf die Personalschlüssel gemäß Anlage 2 Nr. I.2.2 Abs. 5 und 6 bzw. Nr. II.2.2 Abs. 5 und 6 ohne Berücksichtigung der Ausnahmetatbe-
stände.  
4 Sofern in der Schicht ein Ausnahmetatbestand eintrat, ist anzugeben, welcher Ausnahmetatbestand hier Anwendung fand („1“ gemäß § 12 Abs. 1 
Nr. 1 QFR-RL; „2“ gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 QFR-RL) 
5 Bezogen auf die Personalschlüssel gemäß Anlage 2 Nr. I.2.2 Abs. 5 und 6 bzw. Nr. II.2.2 Abs. 5 und 6 unter Berücksichtigung der Ausnahmetatbe-
stände gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 1 QFR-RL. 
6 Anzahl der Personen mit Qualifikation gemäß Nr. I.2.2 Abs. 1 bzw. Nr. II.2.2 Abs. 1der Anlage 2 QFR-RL, die am Ende der Schicht für die Versor-
gung der in der Spalte 9 angegebenen Kinder eingesetzt sind. Sofern zutreffend sind die Angaben mit maximal einer Nachkommastelle anzugeben. 
Als Nachkommastelle sind dabei nur 0 oder 5 möglich. 

 

Legende: 

Pflegepersonen: Die im Pflegedienst der neonatologischen Intensivstation tätigen Personen mit der Qualifikation gemäß Nummer I.2.2 bzw. II.2.2 
Anlage 2. 

IT: intensivtherapiepflichtig 

IÜ: intensivüberwachungspflichtig 
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Berechnung des Umsetzungsgrads der Personalschlüsselvorgaben unter Berücksichtigung von Ausnahmetatbeständen: 

a) Anzahl der Schichten eines Jahres, in denen Frühgeborene unter 1500g behandelt wurden, insgesamt: 

b) Anzahl der Schichten eines Jahres, in denen Frühgeborene unter 1500g behandelt wurden und die Personalschlüssel erfüllt werden konnten 
(d.h. rechnerisch sowie durch die Ausnahmetatbestandsregelung nach § 12, Spalte 8). 

c) Prozentuales Verhältnis der erfüllten Schichten eines Jahres (b) geteilt durch die Anzahl der Schichten eines Jahres insgesamt (a). 

d) Richtlinie erfüllt? 
- Wenn c ≥ 90 Prozent (Jahr 2020, 2021, 2022), 
- Wenn c ≥ 95 Prozent (Jahr 2023) bzw. 
- Wenn c = 100 Prozent (ab Jahr 2024) 

Wenn der Umsetzungsgrad unter 90 % (bzw. 95 % ab Jahr 2023 oder 100% ab Jahr 2024) liegt oder die Abweichung von den Mindestanforderun-
gen durch einen gültigen Ausnahmetatbestand über den Beginn der nach 48h beginnenden Schicht hinaus gedauert hat, gilt die Richtlinie als nicht 
erfüllt.“  
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V. Ziffer V. des Beschlusses wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

a) Die Nummern 20 bis 54 werden wie folgt gefasst: 
„20 Aus insgesamt wie vielen Personen bestand der Pflege-

dienst der neonatologischen Intensivstation der Einrich-
tung, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger erteilt wurde (Voll-
zeitäquivalente, d.h. Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstel-
len), die ihre Ausbildung auf der Grundlage der Vorschrif-
ten des Pflegeberufegesetzes abgeschlossen haben und die 
mindestens 1260 Stunden in der direkten neonatologi-
schen bzw. pädiatrischen Akutversorgung absolviert haben 
und dies durch die Vorlage geeigneter Nachweise belegen 
können? Dabei können sowohl Zeiten in der direkten ne-
onatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung wäh-
rend der praktischen Berufsausbildung als auch nach Ab-
schluss der Berufsausbildung berücksichtigt werden. 

- X X numerische 
Angabe 

 

21 Aus insgesamt wie vielen Personen bestand der Pflege-
dienst der neonatologischen Intensivstation der Einrich-
tung, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit entspre-
chenden Hinweis auf den durchgeführten Vertiefungsein-
satz „pädiatrische Versorgung“ erteilt wurde (Vollzeitäqui-
valente, d.h. Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) und 
die mindestens 1260 Stunden in der direkten neonatologi-
schen bzw. pädiatrischen Akutversorgung absolviert haben 
und dies durch die Vorlage geeigneter Nachweise belegen 
können? Dabei können sowohl Zeiten in der direkten ne-
onatologischen bzw. pädiatrischen Akutversorgung wäh-
rend der praktischen Berufsausbildung als auch nach Ab-
schluss der Berufsausbildung berücksichtigt werden 

- X X numerische 
Angabe 

 

22 Aus insgesamt wie vielen Personen bestand der Pflege-
dienst der neonatologischen Intensivstation, denen die Er-
laubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das 
heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen), die ihre 
Ausbildung auf der Grundlage der Vorschriften des Kran-
kenpflegegesetzes abgeschlossen haben oder bis zum 31. 
Dezember 2024 noch abschließen werden? 

- X X numerische 
Angabe 

 

23 Aus insgesamt wie vielen Personen bestand der Pflege-
dienst der neonatologischen Intensivstation der Einrich-
tung, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann ohne Hinweis 
auf den durchgeführten Vertiefungseinsatz „pädiatrische 
Versorgung“ erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, d.h. 
Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) und die eine Wei-
terbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische 
Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhe-
siepflege“ oder eine gleichwertige Weiterbildung nach lan-
desrechtlicher Regelung abgeschlossen haben? 

- X X numerische 
Angabe 

(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pä-
diatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung 
zur Weiterbildung für Krankenpflegepersonen in der In-
tensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder 
(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pä-
diatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung 
zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Kran-
kenpflegekräften für die pflegerischen Fachgebiete In-
tensivpflege, Funktionsdienste, Pflege in der Onkologie, 
Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011) 
oder  
(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pä-
diatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß der 
„DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung in 
den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- 
und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrologie, Pflege 
in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatri-
sche Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Psy-
chiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ vom 
29. September 2015 oder 
(d) zu a), b) oder c) gleichwertige Weiterbildung nach 
landesrechtlicher Regelung. 
Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der einzelnen landes-
rechtlichen Regelungen jeweils eine Einschätzung ab. 

24 Aus insgesamt wie vielen Personen bestand der Pflege-
dienst der neonatologischen Intensivstation der Einrich-
tung, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeich-
nung Gesundheits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- 

- X X numerische 
Angabe 

(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pä-
diatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung 
zur Weiterbildung für Krankenpflegepersonen in der In-
tensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder 
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und Krankenpfleger erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, d.h. 
Summe aus Vollzeit - und Teilzeitstellen) und  
die eine Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten 
„Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- 
und Anästhesiepflege“ oder eine gleichwertige Weiterbil-
dung nach landesrechtlicher Regelung abgeschlossen ha-
ben und  
die am Stichtag 19. September 2019 folgende Vorausset-
zungen erfüllen: 

- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Aus-
bildungsabschluss in Vollzeit auf einer neonato-
logischen Intensivstation in der direkten Patien-
tenversorgung – Teilzeittätigkeit wird entspre-
chend anteilig angerechnet – und 

- - mindestens drei Jahre Berufstätigkeit 
im Zeitraum 1. Januar 2012 bis 19. September 
2019 auf einer neonatologischen Intensivstation 
in der direkten Patientenversorgung? 

(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pä-
diatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung 
zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Kran-
kenpflegekräften für die pflegerischen Fachgebiete In-
tensivpflege, Funktionsdienste, Pflege in der Onkologie, 
Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011) 
oder  
(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pä-
diatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß der 
„DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung in 
den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- 
und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrologie, Pflege 
in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatri-
sche Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Psy-
chiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ vom 
29. September 2015 oder 
(d) zu a), b) oder c) gleichwertige Weiterbildung nach 
landesrechtlicher Regelung. 
Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der einzelnen landes-
rechtlichen Regelungen jeweils eine Einschätzung ab. 

25 
Wie hoch war der Anteil der Personen im Pflegedienst 
nach Nummer 23 und 24 insgesamt? 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente 
zu berechnen. Der Anteil dieser Pflegekräfte darf insge-
samt maximal 15 % betragen. 

26 Wie hoch war die Zahl der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger (Vollzeitäquivalente, d.h. Summe aus Vollzeit- und 
Teilzeitstellen), die über eine abgeschlossene Weiterbil-
dung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische In-
tensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesie-
pflege“ oder eine gleichwertige Weiterbildung nach lan-
desrechtlicher Regelung verfügten? 

- X X numerische 
Angabe 

 

27 Wie hoch war die Zahl der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger (Vollzeitäquivalente, d.h. Summe aus Vollzeit- und Teil-
zeitstellen), die sich in einer Weiterbildung in dem pflegeri-
schen Fachgebiet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesie-
pflege“  befinden? 

- X X numerische 
Angabe 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger, die sich in einer 
Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiat-
rische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, können 
mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des Perinatalzentrums 
angerechnet werden, bei dem sie tätig sind. 

28 Wie hoch war der Anteil der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger mit einer abgeschlossenen Weiterbildung in den 
pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ 
oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder ei-
ner gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher 
Regelung? 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente 
zu berechnen. 

29 

Wie hoch war der Anteil der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger, die sich in einer Weiterbildung in dem pflegerischen 
Fachgebiet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ 
befinden? 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger, die sich in einer 
Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiat-
rische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, können 
mit dem Faktor 0,5 auf die Quote   des Perinatalzent-
rums angerechnet werden, bei dem sie tätig sind. Die 
Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente zu 
berechnen. 

30 

Wie hoch war die Zahl der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger (Vollzeitäquivalente, d.h. Summe aus Vollzeit- und 
Teilzeitstellen), die nicht über eine abgeschlossene Weiter-
bildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische 
Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhe-
siepflege“ oder eine gleichwertige Weiterbildung nach lan-
desrechtlicher Regelung verfügten, aber am Stichtag 1. Ja-
nuar 2017 bestimmte Voraussetzungen erfüllten? 

- X X numerische 
Angabe 

Bestimmte Voraussetzungen meint:  

- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit 
Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf einer ne-
onatologischen Intensivstation in der direk-
ten Patientenversorgung – Teilzeittätigkeit 
wird entsprechend anteilig angerechnet – 
und  

- mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeit-
raum 1. Januar 2010 bis 1. Januar 2017 auf 
einer neonatologischen Intensivstation in der 
direkten Patientenversorgung. 

31 Wie hoch war der Anteil der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger ohne abgeschlossene Weiterbildung in den 
pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ 
oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder 
eine gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher 
Regelung, jedoch mit den genannten Voraussetzungen? 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente 
zu berechnen. 
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32 

Wie hoch war die Zahl der Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger (Vollzeit-
äquivalente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeit-
stellen), welche bis zum Stichtag 19. September 2019 be-
stimmte Voraussetzungen erfüllen und über eine abge-
schlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebie-
ten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Inten-
siv- und Anästhesiepflege“ oder eine gleichwertige Weiter-
bildung nach landesrechtlicher Regelung verfügen? 

- X X numerische 
Angabe 

Bestimmte Voraussetzungen meint:  

- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit 
Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf einer ne-
onatologischen Intensivstation in der direk-
ten Patientenversorgung - Teilzeittätigkeit 
wird entsprechend anteilig angerechnet - 
und 

- mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeit-
raum 1. Januar 2012 bis 19. September 2019 
auf einer neonatologischen Intensivstation in 
der direkten Patientenversorgung. 

33 Wie hoch war der Anteil der Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger mit 
den genannten Voraussetzungen, welche über eine abge-
schlossene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebie-
ten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Inten-
siv- und Anästhesiepflege“ oder eine gleichwertige Weiter-
bildung nach landesrechtlicher Regelung verfügen? 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente 
zu berechnen. 

34 Wie hoch war die Zahl der Personen, denen die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das 
heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) mit ausge-
wiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, 
welche über eine abgeschlossene Weiterbildung in den 
pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ 
oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder 
eine gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher 
Regelung verfügen? 

- X X numerische 
Angabe 

 

35 Wie hoch war der Anteil der Pflegefachfrauen oder Pflege-
fachmänner mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädi-
atrische Versorgung“, welche über eine abgeschlossene 
Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatri-
sche Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anäs-
thesiepflege“ oder eine gleichwertige Weiterbildung nach 
landesrechtlicher Regelung verfügen? 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquivalente 
zu berechnen. 

36 Wie hoch war die Zahl der Personen, denen die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das 
heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) mit ausge-
wiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, 
die sich in einer Weiterbildung in dem pflegerischen Fach-
gebiet   „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ be-
finden? 

- X X numerische 
Angabe 

Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann erteilt 
wurde mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatri-
sche Versorgung“, die sich in einer Weiterbildung „Pädi-
atrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, kön-
nen mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des Perinatalzent-
rums angerechnet werden, bei dem sie tätig sind.  

37 Wie hoch war der Anteil an Personen, denen die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann erteilt wurde mit ausgewiesenem Vertie-
fungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in einer 
Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatri-
sche Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden? 

- X X 
Prozentuale 
Angabe/be-
rechnetes Feld 

Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefachmann erteilt 
wurde mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiatri-
sche Versorgung“, die sich in einer Weiterbildung „Pädi-
atrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden, kön-
nen mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des Perinatalzent-
rums angerechnet werden, bei dem sie tätig sind.   

38 Wurde die Erfüllung der Voraussetzungen schriftlich durch 
die Pflegedienstleitung bestätigt? - X X ☐JA ☐NEIN 

 

39 

Wurde in jeder Schicht mindestens eine Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin oder ein Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger gemäß Nummer 20 mit Weiterbildung nach 
Nummer I.2.2 Absatz 1 Satz 5  Anlage 2 eingesetzt? 

- X X 

☐JA ☐NEIN Die Weiterbildung nach Nummer I.2.2 Absatz 1 Satz 5 
Anlage 2 ist folgende: 
(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pä-
diatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung 
zur Weiterbildung für Krankenpflegepersonen in der In-
tensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder 
(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pä-
diatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Empfehlung 
zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kinder-) Kran-
kenpflegekräften für die pflegerischen Fachgebiete In-
tensivpflege, Funktionsdienste, Pflege in der Onkologie, 
Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. September 2011 
oder  
(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pä-
diatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß der 
„DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung in 
den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Intensiv- 
und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrologie, Pflege 
in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, Pädiatri-
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sche Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Psy-
chiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ vom 
29. September 2015 oder  
(d) zu Buchstaben a), b) oder c) gleichwertige Weiterbil-
dung nach landesrechtlicher Regelung. 

40 War auf der neonatologischen Intensivstation jederzeit 
mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
oder ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger gemäß 
Nummer 20 oder 22 oder eine Pflegefachfrau oder ein 
Pflegefachmann gemäß Nummer 21 oder 23 oder eine Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder ein Gesundheits- 
und Krankenpfleger gemäß Nummer 24 je intensivthera-
piepflichtigem Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht 
unter 1500 g verfügbar?  

- X X 

☐JA ☐NEIN  

41 War auf der neonatologischen Intensivstation jederzeit 
mindestens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
oder ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger gemäß 
Nummer 20 oder 22 oder eine Pflegefachfrau oder ein 
Pflegefachmann gemäß Nummer 21 oder 23 oder eine Ge-
sundheits- und Krankenpflegerin oder ein Gesundheits- 
und Krankenpfleger gemäß 24 je zwei intensivüberwa-
chungspflichtigen Frühgeborenen mit einem Geburtsge-
wicht unter 1500 g verfügbar?  

- X X 

☐JA ☐NEIN  

42 
Waren die Mindestvorgaben an die pflegerische Versor-
gung in Nummer I.2.2 Absatz 5 und Absatz 6 der Anlage 2 
zu 90 % der Schichten des vergangenen Kalenderjahres er-
füllt? 

- X X  ☐JA 

 ☐NEIN 
…..% 
[Zahl 

0<x<90] 

Die vorgegebenen Pflegeschlüssel müssen zu 90 % der 
Schichten mit Frühgeborenen unter 1500 g Geburtsge-
wicht umgesetzt sein. Dieses Kriterium ist nur für die Er-
fassungsjahre 2020 bis 2022 gültig. 

43 Waren die Mindestvorgaben an die pflegerische Versor-
gung in Nummer I.2.2 Absatz 5 und Absatz 6 der Anlage 2 
zu 95 % der Schichten des vergangenen Kalenderjahres er-
füllt? 

- X X  ☐JA 

 ☐NEIN 
…..% 
[Zahl 

0<x<95] 

Die vorgegebenen Pflegeschlüssel müssen zu 95 % der 
Schichten mit Frühgeborenen unter 1500 g Geburtsge-
wicht umgesetzt sein. Dieses Kriterium ist nur für das Er-
fassungsjahr 2023 gültig.  

44 Wie hoch war die Anzahl aller Schichten im vergangenen 
Kalenderjahr mit intensivtherapiepflichtigen oder inten-
sivüberwachungspflichtigen Frühgeborenen mit einem Ge-
burtsgewicht unter 1500 g auf der neonatologischen Inten-
sivstation insgesamt? 

- X X numerische 
Angabe 

 

45 Wie hoch war die Anzahl aller Schichten, in denen die Vor-
gaben zur Versorgung von intensivtherapiepflichtigen 
Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g 
oder intensivüberwachungspflichtigen Frühgeborenen mit 
einem Geburtsgewicht unter 1500 g im zurückliegenden 
Kalenderjahr erfüllt wurden? 

- X X numerische 
Angabe 

 

46 

Erfolgte im vergangenen Kalenderjahr eine Abweichung 
von der Anforderung gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2? - X X 

☐JA  
Häu-

figkeit 
des 

Ereig-
nis-

ses: … 

☐NEIN  

47 

Geben Sie die Ereignisse an, die zu einem Abweichen von 
den vorgegebenen Personalschlüsseln geführt haben. - X X 

Freitext  

48 

Lagen im vergangenen Kalenderjahr Voraussetzungen für 
den Ausnahmetatbestand 
a) Mehr als 15 % krankheitsbedingter Ausfall des 
in der jeweiligen Schicht mindestens vorzuhaltenden Per-
sonals oder 

- X X 

☐JA 
Häu-

figkeit 
des 

Ereig-
nis-

ses: … 
 

☐NEIN 
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“ 

b) Die bisherigen Nummern 47 bis 66 werden die Nummern 55 bis 74. 

 

2. Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

a) Die Nummern 16 bis 50 werden wie folgt gefasst: 
„16 Aus insgesamt wie vielen Personen bestand der Pflegedienst 

der neonatologischen Intensivstation der Einrichtung, denen 
die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflegerin oder Gesundheits- und 
Kinderkrankenpfleger erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, 
d.h. Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen), die ihre Ausbil-
dung auf der Grundlage der Vorschriften des Pflegeberufe-
gesetzes abgeschlossen haben und die mindestens 1260 
Stunden in der direkten neonatologischen bzw. pädiatri-
schen Akutversorgung absolviert haben und dies durch die 
Vorlage geeigneter Nachweise belegen können? Dabei kön-
nen sowohl Zeiten in der direkten neonatologischen bzw. 
pädiatrischen Akutversorgung während der praktischen Be-
rufsausbildung als auch nach Abschluss der Berufsausbil-
dung berücksichtigt werden. 

- X X numerische 
Angabe 

 

17 Aus insgesamt wie vielen Personen bestand der Pflegedienst 
der neonatologischen Intensivstation der Einrichtung, denen 
die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefach-
frau oder Pflegefachmann mit entsprechenden Hinweis auf 
den durchgeführten Vertiefungseinsatz „pädiatrische Ver-
sorgung“ erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, d.h. Summe aus 
Vollzeit- und Teilzeitstellen) und die mindestens 1260 Stun-
den in der direkten neonatologischen bzw. pädiatrischen 
Akutversorgung absolviert haben und dies durch die Vorlage 
geeigneter Nachweise belegen können? Dabei können so-

- X X numerische 
Angabe 

 

b) Unvorhergesehener Zugang von mehr als 2 
Frühgeborenen < 1500 g Geburtsgewicht innerhalb einer 
Schicht vor? 

- X X 

☐JA 
Häu-

figkeit 
des 

Ereig-
nis-

ses: … 

☐NEIN 

 

49 Verfügte die Einrichtung über ein Personalmanagement-
konzept? - X X ☐JA ☐NEIN 

 

50 Wurde für alle weiteren Patientinnen und Patienten auf 
der neonatologischen Intensivstation qualifiziertes Perso-
nal nach Nummer 20 oder 21 oder 22 oder 23 oder 24 in 
ausreichender Zahl entsprechend dem tatsächlichen Pfle-
gebedarf eingesetzt?  

- X X 

☐JA ☐NEIN 

 

51 Welcher Planungsschlüssel wurde für die Versorgung der 
weiteren intensivtherapiepflichtigen Patienten im Perso-
nalmanagementkonzept zu Grunde gelegt? 

- X X 1:………. 
 

52 Welcher Planungsschlüssel wurde für die Versorgung der 
weiteren intensivüberwachungspflichtigen Patienten im 
Personalmanagementkonzept zu Grunde gelegt? 

- X X 1:………. 
 

53 Welcher Planungsschlüssel wurde für die Versorgung der 
übrigen Patienten auf der neonatologischen Intensivsta-
tion im Personalmanagementkonzept zu Grunde gelegt? 

- X X 1:………. 
 

54 Hat die Stationsleiterin oder der Stationsleiter der Intensiv-
station eine Weiterbildung im Bereich „Leitung einer Sta-
tion/eines Bereiches“ gemäß der Empfehlung der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft vom 28. November 2017 
(in der Fassung vom 17. September 2018) oder eine ver-
gleichbare Hochschulqualifikation oder eine gleichwertige 
Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung sowie ab 
1. Januar 2029 eine Weiterbildung im pflegerischen Fach-
gebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische In-
tensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß Anlage 2 Nummer 
I.2.2. Absatz 1 Satz 5  QFR-RL absolviert? 

- X X 

☐JA ☐NEIN  
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wohl Zeiten in der direkten neonatologischen bzw. pädiatri-
schen Akutversorgung während der praktischen Berufsaus-
bildung als auch nach Abschluss der Berufsausbildung be-
rücksichtigt werden. 

18 Aus insgesamt wie vielen Personen bestand der Pflegedienst 
der neonatologischen Intensivstation, denen die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegerin oder Gesundheits- und Kinderkranken-
pfleger erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das heißt Summe 
aus Vollzeit- und Teilzeitstellen), die ihre Ausbildung auf der 
Grundlage der Vorschriften des Krankenpflegegesetzes ab-
geschlossen haben oder bis zum 31. Dezember 2024 noch 
abschließen werden? 

- X X numerische 
Angabe 

 

19 

Aus insgesamt wie vielen Personen bestand der Pflegedienst 
der neonatologischen Intensivstation der Einrichtung, denen 
die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefach-
frau oder Pflegefachmann ohne Hinweis auf den durchge-
führten Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“  er-
teilt wurde (Vollzeitäquivalente, d.h. Summe aus Vollzeit- 
und Teilzeitstellen) und die eine Weiterbildung in den pfle-
gerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder eine 
gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher Rege-
lung abgeschlossen haben? 

- X X numerische 
Angabe 

(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Emp-
fehlung zur Weiterbildung für Krankenpflegeperso-
nen in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder 
(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Emp-
fehlung zur Weiterbildung von Gesundheits- und 
(Kinder-) Krankenpflegekräften für die pflegerischen 
Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, 
Pflege in der Onkologie, Nephrologie und Psychiat-
rie“ vom 20. September 2011) oder  
(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ ge-
mäß der „DKG-Empfehlung zur pflegerischen Wei-
terbildung in den Fachgebieten Pflege in der Endo-
skopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der 
Nephrologie, Pflege in der Onkologie, Pflege im 
Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anäs-
thesiepflege, Pflege in der Psychiatrie, Psychosoma-
tik und Psychotherapie“ vom 29. September 2015 
oder 
(d) zu a), b) oder c) gleichwertige Weiterbildung 
nach landesrechtlicher Regelung. 
Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der einzelnen lan-
desrechtlichen Regelungen jeweils eine Einschät-
zung ab. 

20 

Aus insgesamt wie vielen Personen bestand der Pflegedienst 
der neonatologischen Intensivstation der Einrichtung, denen 
die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Gesund-
heits- und Krankenpflegerin und Gesundheits- und Kranken-
pfleger erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, d.h. Summe aus 
Vollzeit - und Teilzeitstellen) und  
die eine Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten 
„Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- 
und Anästhesiepflege“ oder eine gleichwertige Weiterbil-
dung nach landesrechtlicher Regelung abgeschlossen haben 
und  
die am Stichtag 19. September 2019 folgende Voraussetzun-
gen erfüllen: 
- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Ausbil-
dungsabschluss in Vollzeit auf einer neonatologischen Inten-
sivstation in der direkten Patientenversorgung – Teilzeittä-
tigkeit wird entsprechend anteilig angerechnet – und 
− - mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeit-

raum 1. Januar 2012 bis 19. September 2019 auf einer 
neonatologischen Intensivstation in der direkten Patien-
tenversorgung? 

- X X numerische 
Angabe 

(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Emp-
fehlung zur Weiterbildung für Krankenpflegeperso-
nen in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder 
(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Emp-
fehlung zur Weiterbildung von Gesundheits- und 
(Kinder-) Krankenpflegekräften für die pflegerischen 
Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, 
Pflege in der Onkologie, Nephrologie und Psychiat-
rie“ vom 20. September 2011) oder  
(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ ge-
mäß der „DKG-Empfehlung zur pflegerischen Wei-
terbildung in den Fachgebieten Pflege in der Endo-
skopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der 
Nephrologie, Pflege in der Onkologie, Pflege im 
Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anäs-
thesiepflege, Pflege in der Psychiatrie, Psychosoma-
tik und Psychotherapie“ vom 29. September 2015 
oder 
(d) zu a), b) oder c) gleichwertige Weiterbildung 
nach landesrechtlicher Regelung. 
Die DKG gibt zur Gleichwertigkeit der einzelnen lan-
desrechtlichen Regelungen jeweils eine Einschät-
zung ab. 

21 Wie hoch war der Anteil der Personen im Pflegedienst nach 
Nummer 19 und 20? - X X 

prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquiva-
lente zu berechnen. Der Anteil dieser Pflegekräfte 
darf insgesamt maximal 15 % betragen. 

22 Wie hoch war die Zahl der Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
(Vollzeitäquivalente, d.h. Summe aus Vollzeit- und Teilzeit-
stellen), die über eine abgeschlossene Weiterbildung in den 

- X X numerische 
Angabe 
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pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ o-
der „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer 
gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher Rege-
lung verfügten? 

23 Wie hoch war die Zahl der Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
(Vollzeitäquivalente, d.h. Summe aus Vollzeit- und Teilzeit-
stellen), die sich in einer Weiterbildung in den pflegerischen 
Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische 
Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden? 

- X X numerische 
Angabe 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die sich in 
einer Weiterbildung in dem pflegerischen Fachge-
biet „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ 
befinden, können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote  
des Perinatalzentrums angerechnet werden, bei 
dem sie tätig sind. 

24 Wie hoch war der Anteil der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger mit einer abgeschlossenen Weiterbildung in den pflege-
rischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder einer 
gleichwertigen Weiterbildung nach landesrechtlicher Rege-
lung? 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquiva-
lente zu berechnen. 

25 
Wie hoch war der Anteil der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflegerinnen und Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ger, die sich in einer Weiterbildung in dem pflegerischen 
Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische 
Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden? 
 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, die sich in 
Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pä-
diatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befin-
den, können mit dem Faktor 0,5 auf die Quote des 
Perinatalzentrums angerechnet werden, bei dem 
sie tätig sind. Die Prozentwerte sind bezogen auf 
Vollzeitäquivalente zu berechnen. 

26 
Wie hoch war die Zahl der Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger 
(Vollzeitäquivalente, d.h. Summe aus Vollzeit- und Teilzeit-
stellen), die nicht über eine abgeschlossene Weiterbildung 
in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensiv-
pflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ 
oder eine gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtli-
cher Regelung verfügten, aber am Stichtag 1. Januar 2017 
bestimmte Voraussetzungen erfüllten? 

- X X numerische 
Angabe 

Bestimmte Voraussetzungen meint:  
− mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit seit Aus-

bildungsabschluss in Vollzeit auf einer neonato-
logischen Intensivstation in der direkten Patien-
tenversorgung – Teilzeittätigkeit wird entspre-
chend anteilig angerechnet – und 

− mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im Zeit-
raum 1. Januar 2010 bis 1. Januar 2017 auf ei-
ner neonatologischen Intensivstation in der di-
rekten Patientenversorgung. 

27 Wie hoch war der Anteil der Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger ohne abgeschlossene Weiterbildung in den pfle-
gerischen Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder eine 
gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher Rege-
lung, jedoch mit den genannten Voraussetzungen? 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquiva-
lente zu berechnen. 

28 

Wie hoch war die Zahl der Gesundheits- und Krankenpflege-
rinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger (Vollzeitäqui-
valente, das heißt Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen), 
welche bis zum Stichtag 19. September 2019 bestimmte Vo-
raussetzungen erfüllen und über eine abgeschlossene Wei-
terbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische 
Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesie-
pflege“ oder eine gleichwertige Weiterbildung nach landes-
rechtlicher Regelung verfügen? 

- X X numerische 
Angabe 

Bestimmte Voraussetzungen meint:  

- mindestens fünf Jahre Berufstätigkeit 
seit Ausbildungsabschluss in Vollzeit auf 
einer neonatologischen Intensivstation 
in der direkten Patientenversorgung - 
Teilzeittätigkeit wird entsprechend antei-
lig angerechnet - und 

- mindestens drei Jahre Berufstätigkeit im 
Zeitraum 1. Januar 2012 bis 19. Septem-
ber 2019 auf einer neonatologischen In-
tensivstation in der direkten Patienten-
versorgung. 

29 Wie hoch war der Anteil der Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen oder Gesundheits- und Krankenpfleger mit den ge-
nannten Voraussetzungen, welche über eine abgeschlos-
sene Weiterbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pä-
diatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und 
Anästhesiepflege“ oder eine gleichwertige Weiterbildung 
nach landesrechtlicher Regelung verfügen? 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquiva-
lente zu berechnen. 

30 Wie hoch war die Zahl der Personen, denen die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das heißt 
Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) mit ausgewiesenem 
Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, welche über 
eine abgeschlossene Weiterbildung in den pflegerischen 
Fachgebieten „Pädiatrische Intensivpflege“ oder „Pädiatri-
sche Intensiv- und Anästhesiepflege“ oder eine gleichwer-
tige Weiterbildung nach landesrechtlicher Regelung verfü-
gen? 

- X X numerische 
Angabe 
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31 Wie hoch war der Anteil der Pflegefachfrauen oder Pflege-
fachmänner mit ausgewiesenem Vertiefungseinsatz „pädiat-
rische Versorgung“, welche über eine abgeschlossene Wei-
terbildung in den pflegerischen Fachgebieten „Pädiatrische 
Intensivpflege“ oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesie-
pflege“ oder eine gleichwertige Weiterbildung nach landes-
rechtlicher Regelung verfügen? 

- X X 
prozentuale 
Angabe/ be-
rechnetes Feld 

Die Prozentwerte sind bezogen auf Vollzeitäquiva-
lente zu berechnen. 

32 Wie hoch war die Zahl der Personen, denen die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann erteilt wurde (Vollzeitäquivalente, das heißt 
Summe aus Vollzeit- und Teilzeitstellen) mit ausgewiesenem 
Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in ei-
ner Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet   „Pädi-
atrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden? 

- X X numerische 
Angabe 

Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Be-
rufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefach-
mann erteilt wurde mit ausgewiesenem Vertie-
fungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in 
einer Weiterbildung „Pädiatrische Intensiv- und An-
ästhesiepflege“ befinden, können mit dem Faktor 
0,5 auf die Quote des Perinatalzentrums angerech-
net werden, bei dem sie tätig sind.  

33 
Wie hoch war der Anteil an Personen, denen die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau oder 
Pflegefachmann erteilt wurde mit ausgewiesenem Vertie-
fungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in einer 
Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet „Pädiatri-
sche Intensiv- und Anästhesiepflege“ befinden? 

- X X 
Prozentuale 
Angabe/be-
rechnetes Feld 

Personen, denen die Erlaubnis zum Führen der Be-
rufsbezeichnung Pflegefachfrau oder Pflegefach-
mann erteilt wurde mit ausgewiesenem Vertie-
fungseinsatz „pädiatrische Versorgung“, die sich in 
einer Weiterbildung „Pädiatrische Intensiv- und An-
ästhesiepflege“ befinden, können mit dem Faktor 
0,5 auf die Quote des Perinatalzentrums angerech-
net werden, bei dem sie tätig sind.   

34 Wurde die Erfüllung der Voraussetzungen schriftlich durch 
die Pflegedienstleitung bestätigt? - X X ☐JA ☐NEIN  

35 

Wurde in jeder Schicht mindestens eine Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin oder ein Gesundheits- und Kinder-
krankenpfleger gemäß Nummer 16 mit Weiterbildung nach 
Nummer II.2.2 Absatz 1 Satz 5 Anlage 2 eingesetzt? 

- X X 

☐JA ☐NEIN Die Weiterbildung nach Nummer II.2.2 Absatz 1 
Satz 5 Anlage 2 ist folgende: 
(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Emp-
fehlung zur Weiterbildung für Krankenpflegeperso-
nen in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder 
(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Emp-
fehlung zur Weiterbildung von Gesundheits- und 
(Kinder-) Krankenpflegekräften für die pflegerischen 
Fachgebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, 
Pflege in der Onkologie, Nephrologie und Psychiat-
rie“ vom 20. September 2011 oder  
(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ ge-
mäß der „DKG-Empfehlung zur pflegerischen Wei-
terbildung in den Fachgebieten Pflege in der Endo-
skopie, Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in der 
Nephrologie, Pflege in der Onkologie, Pflege im 
Operationsdienst, Pädiatrische Intensiv- und Anäs-
thesiepflege, Pflege in der Psychiatrie, Psychosoma-
tik und Psychotherapie“ vom 29. September 2015 
oder  
(d) zu Buchstaben a), b) oder c) gleichwertige lan-
desrechtliche Regelung. 

36 War auf der neonatologischen Intensivstation jederzeit min-
destens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder 
ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger gemäß Nummer 
16 oder 18 oder eine Pflegefachfrau oder ein Pflegefach-
mann gemäß Nummer 17 oder 19 oder eine Gesundheits- 
und Krankenpflegerin oder ein Gesundheits- und Kranken-
pfleger gemäß Nummer 20 je intensivtherapiepflichtigem 
Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g ver-
fügbar?  

- X X 

☐JA ☐NEIN  

37 War auf der neonatologischen Intensivstation jederzeit min-
destens eine Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder 
ein Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger gemäß Nummer 
16 oder eine Pflegefachfrau oder ein Pflegefachmann gemäß 
Nummer 17 oder 18 oder eine Gesundheits- und Kranken-
pflegerin oder ein Gesundheits- und Krankenpfleger gemäß 
Nummer 19 je zwei intensivüberwachungspflichtigen Früh-
geborenen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g verfüg-
bar? 

- X X 

☐JA ☐NEIN  
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38 

Waren die Mindestvorgaben an die pflegerische Versor-
gung in Nummer II.2.2 Absatz 5 und Absatz 6 der Anlage 
2 zu 90 % der Schichten des vergangenen Kalenderjah-
res erfüllt? 

- X X  ☐JA 
 ☐NEIN 

…..% [Zahl 
0<x<90] 

Die vorgegebenen Pflegeschlüssel müssen zu 
90 % der Schichten mit Frühgeborenen unter 
1500 g Geburtsgewicht umgesetzt sein. Dieses 
Kriterium ist nur für die Erfassungsjahre 2020 bis 
2022 gültig. 

39 Waren die Mindestvorgaben an die pflegerische Versor-
gung in Nummer II.2.2 Absatz 5 und Absatz 6 der Anlage 
2 zu 95 % der Schichten des vergangenen Kalenderjah-
res erfüllt? 

- X X  ☐JA 
 ☐NEIN 

…..% [Zahl 
0<x<95] 

Die vorgegebenen Pflegeschlüssel müssen zu 
95 % der Schichten mit Frühgeborenen unter 
1500 g Geburtsgewicht umgesetzt sein. Dieses 
Kriterium ist nur für das Erfassungsjahr 2023 
gültig. 

40 Wie hoch war die Anzahl aller Schichten im vergange-
nen Kalenderjahr mit intensivtherapiepflichtigen oder 
intensivüberwachungspflichtigen Frühgeborenen mit ei-
nem Geburtsgewicht unter 1500 g auf der neonatologi-
schen Intensivstation insgesamt? 

- X X numerische An-
gabe 

 

41 Wie hoch war die Anzahl aller Schichten, in denen die 
Vorgaben zur Versorgung von intensivtherapiepflichti-
gen Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 
1500 g oder intensivüberwachungspflichtigen Frühgebo-
renen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 g im zu-
rückliegenden Kalenderjahr erfüllt wurden? 

- X X numerische An-
gabe 

 

42 

Erfolgte im vergangenen Kalenderjahr eine Abweichung 
von der Anforderung gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2? - X X 

☐JA  
Häu-

figkeit 
des 

Ereig-
nis-

ses: … 

☐NEIN 

 

43 Geben Sie die Ereignisse an, die zu einem Abweichen 
von den vorgegebenen Personalschlüsseln geführt ha-
ben. 

- X X 
Freitext  

44 

Lagen im vergangenen Kalenderjahr Voraussetzungen 
für den Ausnahmetatbestand 
a) Mehr als 15 % krankheitsbedingten Ausfall 
des in der jeweiligen Schicht mindestens vorzuhalten-
den Personals oder 

- X X 

☐JA 
Häu-

figkeit 
des 

Ereig-
nis-

ses: … 
 

☐NEIN 
 

 

b) Unvorhergesehener Zugang von mehr als 2 
Frühgeborenen <1500 g Geburtsgewicht innerhalb einer 
Schicht vor? 

- X X 

☐JA 
Häu-

figkeit 
des 

Ereig-
nis-

ses: … 

☐NEIN 

 

45 Verfügte die Einrichtung über ein Personalmanagement-
konzept? - X X ☐JA ☐NEIN 

 

46 Wurde für alle weiteren Patientinnen und Patienten auf 
der neonatologischen Intensivstation qualifiziertes Per-
sonal nach Nummer 16 oder 17 oder 18 oder 19 oder 20 
in ausreichender Zahl entsprechend dem tatsächlichen 
Pflegebedarf eingesetzt?  

- X X 

☐JA ☐NEIN  

47 Welcher Planungsschlüssel wurde für die Versorgung 
der weiteren intensivtherapiepflichtigen Patienten im 
Personalmanagementkonzept zu Grunde gelegt? 

- X X 1:………. 
 

48 Welcher Planungsschlüssel wurde für die Versorgung 
der weiteren intensivüberwachungspflichtigen Patien-
ten im Personalmanagementkonzept zu Grunde gelegt? 

- X X 1:………. 
 

49 Welcher Planungsschlüssel wurde für die Versorgung 
der übrigen Patienten auf der neonatologischen Inten-
sivstation im Personalmanagementkonzept zu Grunde 
gelegt? 

- X X 1:………. 

 

50 Hat die Stationsleiterin oder der Stationsleiter der In-
tensivstation eine Weiterbildung im Bereich „Leitung ei-
ner Station/eines Bereiches“ gemäß der Empfehlung der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 28. November 
2017 (in der Fassung vom 17. September 2018) oder 
eine vergleichbare Hochschulqualifikation oder eine 

- X X 

☐JA ☐NEIN  
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“ 

b) Die bisherigen Nummern 43 bis 61 werden die Nummern 51 bis 69. 

 

3. Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
„6 Erfolgte die Pflege der Frühgeborenen und kranken 

Neugeborenen durch Personen, denen die Erlaubnis 
zum Führen der Berufsbezeichnung  

1. Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin oder 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger oder  

2. Pflegefachfrau oder Pflegefachmann mit ent-
sprechendem Hinweis auf den durchgeführten 
Vertiefungseinsatz „pädiatrische Versorgung“ 

erteilt wurde? 
 
Weitere Voraussetzung für den Einsatz von Personen 
nach Satz 1 ist, dass mindestens 1260 Stunden in der di-
rekten neonatologischen bzw. pädiatrischen Akutversor-
gung absolviert wurden und durch Vorlage geeigneter 
Nachweise belegt werden können. Dabei können so-
wohl Zeiten in der direkten neonatologischen bzw. pädi-
atrischen Akutversorgung während der praktischen Be-
rufsausbildung als auch nach Abschluss der Berufsaus-
bildung berücksichtigt werden. 
Satz 2 gilt nicht für Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerinnen oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, 
die ihre Ausbildung auf der Grundlage der Vorschriften 
des Krankenpflegegesetzes abgeschlossen haben oder 
bis zum 31. Dezember 2024 noch abschließen werden. 
Abweichend von Satz 1 und 2 können Pflegefachfrauen 
und Pflegefachmänner auch unabhängig von ihrem Ver-
tiefungseinsatz im Pflegedienst der neonatologischen 
Intensivstation eingesetzt werden, soweit sie eine  

(a) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Emp-
fehlung zur Weiterbildung für Krankenpflegepersonen 
in der Intensivpflege“ vom 11. Mai 1998 oder 

(b) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensivpflege“ gemäß der „DKG-Emp-
fehlung zur Weiterbildung von Gesundheits- und (Kin-
der-) Krankenpflegekräften für die pflegerischen Fach-
gebiete Intensivpflege, Funktionsdienste, Pflege in der 
Onkologie, Nephrologie und Psychiatrie“ vom 20. Sep-
tember 2011 oder  

(c) Weiterbildung in dem pflegerischen Fachgebiet 
„Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ gemäß 
der „DKG-Empfehlung zur pflegerischen Weiterbildung 
in den Fachgebieten Pflege in der Endoskopie, Inten-
siv- und Anästhesiepflege, Pflege in der Nephrologie, 
Pflege in der Onkologie, Pflege im Operationsdienst, 
Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege, Pflege in 
der Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie“ 
vom 29. September 2015 oder  

(d) zu a), b) oder c) gleichwertige Weiterbildung nach 
landesrechtlicher Regelung  

abgeschlossen haben. 

- X X 

☐JA ☐NEIN 

 

“ 

gleichwertige Weiterbildung nach landesrechtlicher Re-
gelung sowie ab 1. Januar 2029 eine Weiterbildung im 
pflegerischen Fachgebiet „Pädiatrische Intensivpflege“ 
oder „Pädiatrische Intensiv- und Anästhesiepflege“ ge-
mäß  Anlage 2 Nummer II.2.2. Absatz 1 Satz 5 QFR-RL 
absolviert? 
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VI. Ziffer VI. des Beschlusses wird aufgehoben. 

VII. Ziffer VII. des Beschlusses wird Ziffer VI und wie folgt gefasst: 

„Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach Veröffentlichung im Bundesanzeiger in 
Kraft.“ 

VIII. Der Beschluss tritt mit Beschlussfassung in Kraft. 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des Gemeinsamen 
Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 

Berlin, den 16. Februar 2023 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 

http://www.g-ba.de/
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